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Editoriale

Cara lettrice, caro lettore

È trascorso poco più di anno dall'entrata in vigore
della legislazione federale riveduta sulla pianifica-
zione territoriale con le sue nuove disposizione in
materia di edificabilità al di fuori delle zone edifica-
bili. Seppure sia ancora troppo presto per fare un
bilancio definitivo, già oggi si può constatare che
la nuova regolamentazione è molto più complicata
della precedente. Per le autorità che si trovano ad
applicare la legislazione tale elevata complessità
rappresenta una grandissima sfida. L'Ufficio di pia -
nificazione l'ha affrontata: come prima cosa è
stato redatto un vademecum per l'esecuzione ad
uso interno dell'Amministrazione, che tiene conto
delle nostre condizioni particolari. Si è previsto
quindi di sviluppare ulteriormente questo stru -
mento e di farne una guida ad uso dei comuni e
dell'opinione pubblica.

Editorial

Chara lectura, char lectur

Dapi insatge dapli ch'in onn è ida en vigur la legis -
laziun federala revedida davart la planisaziun dal
territori cun sias novas determinaziuns davart con-
struir ordaifer la zona da construcziun. Anc èsi
memia baud da far definitivamain bilantscha. Tut -
tina èsi da constatar gia oz che l'urden nov è bler
pli cumplitgà che la reglamentaziun da fin uss. Per
las autoritads ch'applitgeschan il dretg signifitge -
scha questa gronda cumplexitad ina gronda sfida.
L'uffizi da planisaziun ha acceptà questa provoca -
ziun. L'emprim èn vegnids elavurads en l'intern da
l'administraziun agids d'execuziun che tegnan
quint da nossas relaziuns particularas. Ultra da
quai èsi previs da sviluppar quests agids d'execu-
ziun ad in manual accessibel er per las vischnan -
cas e la publicitad. 

Amt für Raumplanung Graubünden
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit
das revidierte eidgenössische Raumpla-
nungsrecht mit seinen neuen Bestimmun-
gen über das Bauen ausserhalb der Bau-
zonen in Kraft getreten ist. Noch ist es zu
früh, eine endgültige Bilanz zu ziehen. Im-
merhin lässt sich schon heute feststellen,
dass die neue Ordnung bedeutend kompli-
zierter ist als die bisherige Regelung. Zu-
rückzuführen ist diese hohe Komplexität
wohl auf den schier unmöglichen Ansatz,
die bisherige Ordnung öffnen zu wollen,
ohne dabei den fundamentalen Grundsatz
der Trennung von Baugebiet und Nicht-
baugebiet aus den Angeln zu heben.
Selbst nach einem Jahr Vollzugspraxis ist
es sogar für ausgesprochene Fachleute
noch sehr schwierig, alle Zusammen-
hänge zu entwirren, geschweige denn die
neue Ordnung nach aussen verständlich
zu kommunizieren. Kommunikations-
schwierigkeiten ergeben sich auch des-
halb, weil die neue Ordnung in gewissen
Bereichen - gewollt oder ungewollt - die

geschürten Erwartungen nicht zu erfüllen
vermag. Insgesamt stellen die neuen Re-
gelungen die rechtsanwendenden Behör-
den in ihrer täglichen Frontarbeit vor
grosse Herausforderungen. Das Amt für
Raumplanung ist gewillt, diese Herausfor-
derungen anzunehmen und einen Vollzug
zu gewährleisten, der auf unsere speziel -
len Verhältnisse ausgerichtet ist, ohne die
Intensionen des Gesetzgebers aus den
Augen zu verlieren. Zunächst wurden auf-
grund der Erfahrungen mit neuen Bauge-
suchen sowie unter Mitberücksichtigung
vorhandener Empfehlungen des Bundes
verwaltungsinterne Vollzugshilfen erarbei-
tet. Die Beiträge in diesem Heft geben
einen Überblick über den jetzigen Stand.
Als zweiter Schritt ist sodann vorgesehen,
diese internen Vollzugshilfen zu einem für
die Gemeinden und die Öffentlichkeit zu-
gänglichen Leitfaden weiter zu entwickeln.

Carlo Decurtins
Jurist  für Raumplanung



holte Bekenntnisse zur haushälterischen
Bodennutzung und zur Trennung von Bau-
gebiet und Nichtbaugebiet erfolgten. Auch
für alt Ständerat Ulrich Zimmerli, der die
Revision mit seiner überwiesenen Motion
auslöste, war immer klar, dass am Grund-
satz der Trennung von Baugebiet und
Nichtbaugebiet nicht gerüttelt werden darf.
Umso grösser war bei einem Teil der Be-
fürworter die Enttäuschung als der
Bundesrat seine das neue Gesetz konkre-
tisierende Verordnung vorlegte. Die Ver-
ordnung wurde als sehr restriktiv empfun-
den. Dabei hat man im zuständigen
Bundesamt für Raumentwicklung mit der
Ausarbeitung der Verordnung in weiten
Teilen sehr gute Arbeit geleistet und ist
bisweilen über das hinaus gegangen, was
man auf Grund der Beratungen im Parla-
ment erwarten durfte. So hat man sich bei
der inneren Aufstockung nicht an die Vor-
gabe von Bundesrat und Parlament gehal -
ten und den in der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung entwickelten Begriff der
inneren Aufstockung übernommen, son-
dern ihn viel grosszügiger ausgelegt. Sehr
eng interpretiert hat man demgegenüber
Artikel 24d Absatz 1 RPG, der sich mit der
Umnutzung landwirtschaftlicher Wohnbau-

Am 7. Februar 1999 wurde das revi-
dierte Raumplanungsgesetz in der
Volksabstimmung mit 55.9% der Stim-
men gutgeheissen. Abgelehnt wurde es
in den Kantonen Glarus, Appenzell
Inner- und Ausserrhoden, Schaffhau-
sen und Baselland, folglich in länd-
lichen, mit dem Bauen ausserhalb der
Bauzonen unmittelbar betroffenen Kan-
tonen. Mit 50.7% stimmte der Kanton
Graubünden der Vorlage knapp zu;
auch hier gab es also erhebliche Be-
denken gegen die mit dem Gesetz ver-
bundenen Lockerungen beim Bauen
ausserhalb der Bauzone.

Hohe Erwartungen

Nach Annahme des Gesetzes waren die
Erwartungen schweizweit sehr gross. Ein
erheblicher Teil der Befürworter, nament-
lich bäuerliche Kreise, ging davon aus,
dass mit den neuen Bestimmungen be-
züglich Erstellung von Neubauten für die
bodenunabhängige Produktion sowie Um-
nutzung und Erweiterung bestehender
Bauten, so ziemlich alles möglich werde.
Sie vergassen oder übersahen, dass in
den Beratungen der eidgenössischen
Räte und im Abstimmungskampf wieder-
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ten befasst. Diese in der Verordnung vor-
genommene Auslegung findet in der Pra-
xis wenig Akzeptanz und hat einzelne
Kantone dazu bewogen, sich in ihren Aus-
führungsgesetzgebungen über die Bestim-
mung hinweg zu setzen. Beim Bund hat
man das Problem erkannt und signalisiert,
dass man über die Bücher gehen und prü -
fen wird, ob sich nicht eine grosszügigere
Praxis vertreten lässt. 

Liberalisierung bedeutet nicht 
Deregulierung
Mühe bereitet in der Praxis - was nach-
vollziehbar ist - die Vielzahl und Komple-
xität der neuen Vorschriften. In der Tat, die
Anzahl der Bestimmungen zum Bauen
ausserhalb der Bauzone hat sich von den
früheren zwei Bestimmungen in Gesetz
und Verordnung auf neun Artikel im Ge-
setz und elf in der Verordnung erhöht. 

Weder dem Bundesgesetzgeber noch
dem Bundesrat als Verordnungsgeber
kann man diesbezüglich jedoch einen Vor -
wurf machen. Sie haben sich bemüht, die
Möglichkeiten beim Bauen ausserhalb der
Bauzone im Sinne der überwiesenen Mo-
tion zu erweitern, ohne den Verfassungs-
auftrag der Trennung von Baugebiet und

Lukas Bühlmann, lic.iur., Schweiz. Vereini-
gung für Landesplanung VLP



ihm am vorgesehenen Standort keine
überwiegenden Interessen entgegen ste-
hen (BGE vom 29.5.2001, Confignon).
Eine Bedarfsabklärung verlangt auch die
Erstellung landwirtschaftlichen Wohn-
raums. Wohnraum für die abtretende Ge-
neration kann nur bewilligt werden, wenn
diese "ein Leben lang in der Landwirt-
schaft tätig war" und ihre Mithilfe auf dem
Hof effektiv erforderlich ist (BGE vom
16.11.2000, Klosters). Nicht als zonen-
konform gelten Bauten und Anlagen für
die Freizeitlandwirtschaft (Art.35 Abs. 5
RPV). Das Bundesgericht hat seine frü -
here Rechtsprechung in dieser Frage be-
stätigt und festgehalten, dass es sich -
um als zonenkonform zu gelten - um
einen landwirtschaftlichen Betrieb im
Sinne des bäuerlichen Bodenrechts han-
deln muss, der auf die Produktion land-
wirtschaftlicher Güter ausgerichtet und
rentabel ist (BGE vom 23.4.2001, Gräni -
chen). Einen ersten Entscheid des
Bundesgerichts gibt es auch zu den Aus-
nahmebewilligungstatbeständen der Arti-
kel 24 ff. RPG. So hat sich das Gericht
mit dem neuen Art. 24c RPG befasst, der
analog zum früheren Art. 24 Abs. 2 aRPG
teilweise Änderungen und massvolle Er-
weiterungen zulässt. Im Urteil wird darauf
hingewiesen, dass es sich bei der Be-
stimmung neu um einen von Bundes-
rechts wegen direkt anwendbaren Tatbe-
stand handelt, der keinen Platz mehr für
einschränkende Vorschriften des kanto-
nalen Rechts lässt. Geprüft hat das Ge-
richt auch, ob das Vorhaben nach Artikel
24a RPG bewilligt werden kann, welcher
unter gewissen Voraussetzungen Zweck-
änderungen ohne bauliche Massnahmen
zulässt. Die Bestimmung war im bundes-
rätlichen Gesetzesentwurf bloss auf die
Zweckänderung landwirtschaftlicher Bau-
ten ausgerichtet. Wortlaut, Zielsetzung
und Systematik des geltenden Gesetzes
zeigen aber klar, dass der Artikel auch für
nicht landwirtschaftliche Bauten Anwen-
dung findet. Die neue Nutzung ist zu be-
willigen, wenn sie keine neuen Auswir-
kungen auf Raum, Erschliessung und
Umwelt zur Folge hat. Ob im vorliegen-
den Fall, bei dem es um die Umwandlung
eines Kiosks in einen Gastwirtschaftsbe-
trieb geht, diese Voraussetzungen erfüllt
sind, wird die Vorinstanz zu prüfen haben
(BGE vom 19.7.2001, Ried-Mörel).

Von den Möglichkeiten Zonen für Klein-
siedlungen auszuscheiden, Streusied-
lungsgebiete zu bezeichnen und Kultur-
landschaften mit landschaftsprägenden
Bauten festzulegen, um das Umnutzungs-
potenzial in diesen Gebieten zu vergrös-
sern, haben nur einzelne Kantone Ge-
brauch gemacht. Zum Teil kennen nicht
alle Kantone derartige Siedlungsstruktu-
ren; zum Teil haben sie bewusst auf die
Einräumung weiterer Umnutzungsmöglich-
keiten verzichtet. Der Kanton Graubünden
hat mit den Richtplanvorgaben über die
Erhaltungszone und über die Gebiete mit
landschaftsprägenden Bauten die ihm vom
Bundesrecht eingeräumten Möglichkeiten
wahrgenommen und die Voraussetzungen
für entsprechende Umnutzungen derart
formuliert, dass sie anderen Kantonen
durchaus als Vorbild dienen können. 

Arbeit für die Gerichte
Bundesrat und Parlament haben sich bei
den Beratungen des neuen Gesetzes
immer wieder dahingehend geäussert,
man wolle das Heft wieder in die Hand
nehmen und anstelle des Bundesgerichts
sagen, was beim Bauen ausserhalb der
Bauzone gilt. Das war wohl etwas reali -
tätsfremd. Die komplexen Vorschriften der
heutigen Gesetzgebung und die zahlrei -
chen unbestimmten Rechtsbegriffe werden
die Rechtsprechung in den kommenden
Jahren zweifellos stark beschäftigen. Erste
Urteile liegen denn auch bereits vor. Dabei
zeigt sich, dass eine Vielzahl der unter
altem Recht entwickelten Grundsätze un-
veränderte Gültigkeit haben, namentlich
bei der Frage der Zonenkonformität in der
Landwirtschaftszone. Ein ganz zentraler
Grundsatz ist die angemessene, sich am
konkreten Bedarf orientierende Dimensio-
nierung neuer Bauten und Anlagen, wie
sie auch in der neuen Verordnung explizit
formuliert ist (Art. 34 Abs. 4 Bst. a RPV).
Aus kurzfristigen Überlegungen heraus
sollen keine neue Bauten erstellt werden,
die nach kurzer Zeit wieder leer stehen
und Begehren für andere, zonenfremde
Nutzungen wecken. Vielmehr ist im Ein-
zelfall abzuklären, ob der Betrieb überle-
bensfähig ist und der Bedarf für das Vor -
haben längerfristig gegeben ist (BGE vom
16.11.2000, Klosters). Zu prüfen ist dabei
auch, ob das Vorhaben in bestehenden
Räumlichkeiten untergebracht werden
kann und - wenn dies nicht der Fall ist - ob

Nichtbaugebiet aus den Augen zu verlie-
ren. In unserem dicht besiedelten Land
ruft jede Öffnung nach Schrankensetzung;
ansonsten liesse sich das verfassungs-
rechtliche Gebot der haushälterischen Bo-
dennutzung und geordneten Besiedlung
nicht mehr gewährleisten. Sicher hätte
man das Eine oder Andere besser formu-
lieren können. Auch gesetzestechnisch ist
nicht alles geglückt. So wäre beispiels-
weise eine klare Bestimmung über die In-
tensivlandwirtschaftszone dem Verständ-
nis weit förderlicher gewesen als der heu-
tige, unter dem Titel "Zonenkonformität in
der Landwirtschaftszone" versteckte Hin-
weis in Artikel 16a Absatz 3 RPG, wonach
für Vorhaben, die über eine innere Auf -
stockung hinausgehen, in einem Pla-
nungsverfahren besondere Gebiete aus-
zuscheiden sind. 

Absage an den früheren 
Wildwuchs
Nicht nur die Anzahl, sondern auch die
Komplexität der heutigen Vorschriften löst
bei Behörden und Bauherren Missmut
aus. Selbst für Fachleute ist es oft schwie-
rig, die Übersicht über die neue Gesetzge-
bung zu wahren. Mit der Zeit dürfte das
Verständnis für die neuen Bestimmungen
jedoch wachsen. Mit der Herausgabe pra-
xisnaher Arbeitshilfen und Wegleitungen
geben sich Bund und Kantone grosse
Mühe, die neuen Bestimmungen den Voll-
zugsbehörden näher zu bringen. Diese
Hilfsmittel und die mehrheitlich sorgfälti -
gen Ausführungsgesetzgebungen und
Richtplanvorgaben der Kantone zeigen,
dass man um einen bundesrechtskonfor-
men Vollzug der neuen Bestimmungen be-
müht ist und einen Wildwuchs, wie man
ihn früher kannte, nicht mehr aufkommen
lassen will. Ob dies gelingt, wird die Zu-
kunft weisen. Noch haben nicht alle Kan-
tone Ausführungsgesetzgebungen zu den
neuen Vorschriften erlassen. Jene Kan-
tone, die entsprechende Vorschriften ken-
nen, darunter der Kanton Graubünden,
haben den Handlungsspielraum, den
ihnen das Bundesrecht in Artikel 24d RPG
für die Einräumung landwirtschaftsfremder
Wohnnutzungen in landwirtschaftlichen
Wohnbauten und für die Zweckänderung
schützenswerter Bauten bietet, voll ausge-
schöpft. Anders ist die Situation bei den
Bewilligungstatbeständen, die einer Vor-
gabe im kantonalen Richtplan bedürfen.
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Ausscheidung einer “Intensivlandwirt -
schaftszone” durch die Gemeinde in
einem Planungsverfahren nach den Anfor-
derungen des kantonalen Richtplanes not -
wendig (Art. 16a Abs. 3 RPG i.V.m. Art. 38
RPV).

1.1 Landwirtschaftliche Ökono-
miegebäude

Zonenkonform sind Bauten und Anlagen,
die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung oder für den produzierenden Garten-
bau nötig sind (Art. 16a Abs. 1 RPG). In
erster Linie geht es nach wie vor um bo-
denabhängige Wirtschaftsbauten, die der
Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus
dem Pflanzenbau und der Nutztierhaltung
dienen, sowie um die Bewirtschaftung na-
turnaher Flächen wie etwa ökologische
Ausgleichsflächen (Art. 34 Abs. 1 RPV). 

Zudem können unter bestimmten Voraus-
setzungen auch Bauten und Anlagen, die
für die  Aufbereitung, Lagerung oder den
Verkauf landwirtschaftlicher oder garten-
baulicher Produkte vorgesehen sind, zo-
nenkonform sein (Art. 34 Abs. 2 RPV). Mit
Ausnahme etwa von Pensionspferden
oder Zuchtpferden, welche mit dem auf
dem Landwirtschaftsbetrieb produzierten
Futter ernährt werden, gehören Bauten
und Anlagen, die dem Reitsport bzw. dem
Reiten als Freizeitbeschäftigung dienen,
grundsätzlich nicht in der Landwirtschafts-
zone. Solche Vorhaben lassen sich auch
inskünftig nur in Bauzonen oder speziell
dafür ausgeschiedenen Zonen (Art. 18
RPG) verwirklichen. 

Der Bau von landwirtschaftlichen Bauten
und Anlagen darf dann bewilligt werden,
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Grundzüge der Vollzugs-
praxis in Graubünden      
Federico Durband, lic.iur

Mit seinen ca. 50`000 Bauten ausser-
halb der Bauzonen ist der Kanton Grau-
bünden von der am 1. September 2000
in Kraft getretenen Revision des Bun-
desgesetzes über die Raumplanung
(RPG) resp. der Raumplanungsverord-
nung (RPV) in besonderem Masse be-
troffen. Das Departement des Innern
und der Volkswirtschaft bzw. das Amt
für Raumplanung haben sich für einen
unseren Verhältnissen angepassten
Vollzug der komplexen Neuerungen
eingesetzt, dessen Grundzüge nachfol-
gend wiedergegeben werden.

1. Bauten und Anlagen in der
Landwirtschaftszone

Der Bund regelt neu umfassend die Zo-
nenkonformität von Bauten und Anlagen in
der Landwirtschaftszone in den Art. 16a
RPG und Art. 34 bis 38 RPV. Die wesent-
lichste Neuerung besteht darin, dass land-
wirtschaftliche Wirtschaftsbauten in der
Landwirtschaftszone auch dann zonenkon-
form sein können, wenn sie für einen bo-
denunabhängigen Betriebszweig (Bereich
Tierhaltung oder Gartenbau) erforderlich
sind (sog. “innere Aufstockung; Art. 36
RPV). Voraussetzung bildet unter ande-
rem, dass der Betrieb auch nach der inne-
ren Aufstockung mehrheitlich bodenab-
hängig produziert und auf dieses Zusatz-
einkommen existenziell angewiesen ist.
Für Wirtschaftsbauten im Zusammenhang
mit Betrieben, die überwiegend oder aus-
schliesslich bodenunabhängig produzieren
(z.B. "Hors-sol-Betriebe"), ist jedoch die

wenn diese für die in Frage stehende Be-
wirtschaftung nötig und angemessen di-
mensioniert sind und ihnen am vorgesehe-
nen Standort keine überwiegenden Inter -
essen entgegenstehen (z.B. Landschafts-
schutzinteressen) und der Betrieb voraus-
sichtlich längerfristig bestehen kann (Art.
34 Abs. 4 RPV). Letzteres ist bei grösse-
ren Bauvorhaben mit einem Betriebskon-
zept nachzuweisen, welches u.a. Auf-
schluss über die derzeitige und künftige
Betriebsstruktur sowie über die Eigen-
tums- und Finanzverhältnisse gibt. Bauten
und Anlagen für die Freizeitlandwirtschaft,
d.h. zu nicht gewinn- bzw. ertragsorientier -
ten Betrieben, welche gemessen am  Ar-
beitsbedarf 0.3 Standard-Arbeitskräfte
(SAK) nicht übersteigen und daher auch
keinen Anspruch auf Direktzahlungen
haben, gelten nicht als zonenkonform (Art.
34 Abs. 5). Unter Beachtung der jeweili-
gen Betriebsform ergibt sich daher, dass
Bauten und Anlagen in der Landwirt-
schaftszone in der Regel erst dann zonen-
konform sind, wenn der Landwirtschafts-
betrieb eine Mindestnutzfläche von ca. 3
ha aufweist und über 3 Grossvieheinhei-
ten (GVE) verfügt.

1.2 Bäuerlicher Dauerwohnraum
Zonenkonform sind ausdrücklich auch
Bauten für den Wohnbedarf, die für den
Betrieb des entsprechenden landwirt-
schaftlichen Gewerbes (mind. 2100 Ar-
beitstunden / Jahr oder die halbe Arbeits-
kraft einer bäuerl. Familie) unentbehrlich
sind (Art. 34 Abs. 3 RPV). Das Inkrafttre-
ten dieser Revisionsbestimmung hat das
Departement des Innern und der Volks-
wirtschaft dazu benutzt, um die Höchst -
masse der Bruttogeschossflächen (BGF)
für den zonenkonformen landwirtschaft -
lichen Wohnraum bei nachgewiesenem
Bedarf wie folgt anzupassen: 

Der Anspruch auf den Altenteil I setzt vor-
aus, dass die Übergabe des Hofes an die

Betriebsleiterwohnung            165m2 BGF

Erste abtretende Generation  90m2 BGF 
("Altenteil I")

Zweite abtretende Generation 50m2 BGF
(Altenteil II")

Büro 15m2 BGF
Lehrlinge  20m2 BGF 
(Zimmer inkl. Nasszelle)
Angestellte 20m2 BGF
(Zimmer inkl. Nasszelle)



nachfolgende Generation oder an einen
externen Nachfolger zeitlich absehbar ist
und dass der abtretende Bewirtschafter
ein Leben lang auf dem Hof gearbeitet
hat. Der Nachfolger muss im Zeitpunkt der
Hofübergabe feststehen (Pra 01 Nr. 143
i.S. X c. Klosters-Serneus). Der Altenteil II
kann höchstens dann realisiert werden,
wenn der Altenteil I bereits vorhanden ist
und auf dem Hof drei Generationen leben,
welche dort ein Leben lang gearbeitet
haben. 

1.3 Bäuerlicher Temporär-
wohnraum

Die zur Bewirtschaftung eines Maiensäs-
ses oder einer Bergwiese notwendige 
landwirtschaftliche Wohnfläche kann als
zonenkonform bewilligt werden. Voraus-
setzung dafür ist die jährliche, ortsübliche
Bewirtschaftung (Heuernte und Ausfütte-
rung) von 3 ha Land in grösserer Distanz
zur nächstgelegenen Bauzone (> 8 km
oder > 30 Min. Fahrweg resp. -zeit). In
solchen Fällen können Maiensäss- resp.
Heuerhütten grundsätzlich bis zu 50m2

BGF bzw. 15 m2 BGF bewilligt werden.

2. Nichtlandwirtschaftliche 
Nebenbetriebe

Zugunsten der Landwirtschaft können neu
gestützt auf Art. 24b RPG und Art. 40 RPV
in bestehenden Gebäuden von landwirt-
schaftlichen Gewerben (zur Zeit 2100 Ar-
beitsstunden / Jahr = halbe Arbeitskraft
einer bäuerlichen Familie) unter bestimm-
ten Voraussetzungen nichtlandwirtschaft-
liche Nebengewerbe eingerichtet werden.
Dazu gehören etwa Schreinereien,
Schlossereien, Werkstätten, touristische
Freizeitangebote, Vermietung einer Fe-
rienwohnung, Ferien auf dem Bauernhof
etc.. Solche Einrichtungen bedürfen einer
Ausnahmebewilligung im BAB-Verfahren
und unterstehen als Bestandteile des land-
wirtschaftlichen Gewerbes dem Realtei -
lungs- und Zerstückelungsverbot.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen 
gehören:
. 
• Der Nachweis, dass der Weiter -

bestand eines landwirtschaftlichen Ge-
werbes ohne Zusatzeinkommen gefähr-
det wäre, was mit einem Betriebskon-
zept nachzuweisen ist, welches den
Ist-Zustand des landwirtschaftlichen Ge-
werbes, die künftige Ausrichtung des Be-
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triebes, das geplante Bauvorhaben und
die Auswirkungen des Vorhabens auf
den Betrieb darlegt (Art. 40 Abs. 1 RPV)

• Der Nebenbetrieb muss inner-
halb des Hofbereiches liegen und es
dürfen dafür keine Neu- oder Erweiter-
ungsbauten erstellt werden (Art. 40 Abs.
1 und 2 lit. a RPV)

• Das Nebenbetrieb muss überwie-
gend durch den Bauern (oder die Bäue-
rin) selbst betrieben werden; Fremdper-
sonal darf lediglich zeitlich befristet an-
gestellt werden (Art. 40 Abs. 4 RPV).

3. Änderungen an bestehenden 
zonenwidrigen Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bau-
zonen

Seit dem 1. September 2000 hat der Bund
neu und abschliessend in Art. 24c RPG
resp. Art. 41 ff. RPV den bisher aufgrund
von Art. 24 Abs. 2 aRPG durch die Kan-
tone näher bestimmten Umgang mit be-
stehenden Bauten und Anlagen ausser-
halb der Bauzonen geregelt. Nach  Art.
24c RPG dürfen bestehende zonenwidrige
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bau-
zonen (BAB), welche vor dem Inkrafttreten
des Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer (GSchG) am 1. Juli 1972 (erst-
malige strenge Trennung von Baugebiet
und Nichtbaugebiet) rechtmässig erstellt
oder geändert worden resp. noch bestim-
mungsgemäss nutzbar sind, mit Bewilli-
gung der zuständigen Behörde erneuert,
teilweise geändert, massvoll erweitert oder
wiederaufgebaut werden. In jedem Fall
bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen
Anliegen der Raumplanung (Art. 1 und 3
RPG) vorbehalten.

Änderungen an BAB sind zulässig, wenn
die Identität der Baute oder Anlage ein-
schliesslich ihrer Umgebung in den we-
sentlichen Zügen gewahrt bleibt, wobei
Verbesserungen gestalterischer Art zuläs-
sig sind. Bei der Prüfung der Identitäts-
wahrung sind insbesondere Vergrösserun-
gen der Nutzfläche, Volumenveränderun-
gen, innerhalb des Gebäudevolumens
vorgenommene Nutzungsänderungen und
Umbauten, Veränderungen des äusseren
Erscheinungsbildes sowie Erweiterungen
der Erschliessung zu berücksichtigen.
Massgeblicher Vergleichszustand für die
Beurteilung der Identität ist in der Regel
der 1. Juli 1972. Demzufolge sind etwa bei

der Beurteilung der zulässigen Erweite-
rung sämtliche seither erfolgten Erweite-
rungen zusammenzurechnen. Ausnahms-
weise ist in den Gebieten, welche einer
Bauzone zugehörten und nach dem 1. Juli
1972 einer Nichtbauzone zugewiesen wur-
den, auf den Zeitpunkt der Zuweisung zur
Nichtbauzone abzustellen. 

3.1 Erneuerungen
Wie dies auch nach dem bis zur RPG/
RPV-Revision geltenden Recht zulässig
war (Art. 24 Abs. 2 aRPG), können im
Rahmen von Art. 24c RPG bestimmungs-
gemäss nutzbare BAB instandgehalten, in -
standgestellt oder modernisiert werden,
sofern deren Umfang, Erscheinung und
Bestimmung dabei nicht wesentlich verän-
dert werden.

3.2 Massvolle Erweiterungen
Bis zum Inkrafttreten der neurevidierten
Raumplanungsgesetzgebung am 1. Sep-
tember 2000 durften BAB gemäss kanto-
nalem Raumplanungsrecht im Rahmen
bestimmter Höchstmasse (Art. 11 KRVO)
grundsätzlich um einen Viertel, dauernd
bewohnte, gewerbliche und gastgewerbli-
che BAB bis zur Hälfte erweitert werden
(Art. 9d Abs. 2 KRG und Art. 11 Abs.1
KRVO). Diese Bestimmungen wurden
durch den neuen Art. 42 Abs. 3 RPV ab-
gelöst, welcher bei Wahrung der Identität
der Baute oder Anlage inkl. ihrer Umge-
bung eine Vergrösserung der in der Regel
am 1. Juli 1972 bestandenen, zonenwidrig
genutzten Fläche bis zu 30%-Erweiterun-
gen innerhalb des bestehenden Gebäude-
volumens werden nur zur Hälfte angerech-
net - zulässt (lit. a). Die zonenwidrig ge-
nutzte Fläche darf dabei innerhalb und
ausserhalb des Gebäudevolumens um
höchstens 100m2 erweitert werden (lit. b).
Bei der zonenwidrig genutzten Fläche
handelt es sich in erster Linie um die anre-
chenbare Bruttogeschossfläche (BGF) als
Summe aller Geschossflächen ein-
schliesslich der Mauer und Wandquer-
schnitte, die dauerhaft für das Wohnen
und Arbeiten genutzt werden (vgl. Art. 65
Abs. 2 u. 3 MBauG). Ferner umfasst die
zonenwidrig genutzte Fläche auch die
Bruttonebenflächen (BNF), welche nicht
dem Wohnen und Arbeiten dienen und
somit nicht an die BGF angerechnet wer-
den, wie etwa Keller-, Estrich-, Trocken-,
Abstell-, Fahrzeugeinstell- und Schutz-



6 InfoARP 3/01

räume sowie überdeckte offene Sitzplätze
resp. Abstellflächen für Autos oder Velos.
Erweiterungen der BNF werden - im
Gegensatz zur bisherigen Praxis - bei der
Berechnung der zulässigen 30%igen Er-
weiterung im Rahmen von Art. 42 Abs. 3
RPV grundsätzlich mitberücksichtigt.

3.2.1  BGF-Erweiterungen
Nachfolgend sollen am einfachen Beispiel
eines vor Inkrafttreten des GSchG am 1.
Juli 1972 bestehenden, zonenwidrigen
Maiensässes (Abb. 1 u. 2) nach Art. 42
Abs. 3 RPV max. zulässige BGF-Erweite-
rung ausserhalb des Gebäudevolumens
(nach "aussen"; Abb. 3); innerhalb des be-
stehenden Gebäudevolumens (nach
"innen"; Abb. 4) und die gleichzeitige BGF-
Erweiterung nach aussen und nach innen
aufgezeigt werden (Abb.5).

a) BGF-Erweiterung nach aussen
Die bestehende BGF - die am 1. Juli 1972
vorhanden war - darf höchstens um 30%
erweitert werden (Art. 42 Abs. 3 lit. a
RPV), wobei die Erweiterung in jedem Fall
nicht grösser als 100 m2 sein darf (Art. 42
Abs. 3 lit. b RPV). BGF-Erweiterungen,
welche das Gebäudevolumen verändern
(z.B. Anbau, Erhöhung des Daches, Er-
stellen einer Lukarne, Abgrabungen etc.)
werden zu 100% angerechnet. Wird im
Zuge einer Erweiterung bestehende BGF
entfernt, darf diese im gleichen Umfang
wieder erstellt werden und zählt nicht zum
30%-igen Erweiterungspotential (Abb. 3).

b) BGF- Erweiterung nach innen
BGF-Erweiterungen, welche innerhalb des
bestehenden Gebäudevolumens (z.B. Er-
weiterung in den angebauten Stall, Keller
oder Estrich etc.) erfolgen, werden nur zur
Hälfte angerechnet. Die hälftige BGF-Er-
weiterung im Innern darf nicht grösser als
30% der bestehenden BGF sein, resp.
100 m2 nicht übersteigen (vgl. Abb.4) 

c) BGF-Erweiterung nach aussen 
und innen

Die gleichzeitige BGF-Erweiterung nach
aussen und innen (z.B. in den Stallteil
oder Keller), welche zur Hälfte angerech-
net wird, dürfen zusammen nicht grösser
als 30% der am 1. Juli 1972 bestandenen
BGF sein resp. insgesamt nicht mehr als
100 m2 betragen (vgl. Abb. 5).

3.2.2 Erschliessung 
Erschliessungsanlagen (z.B. Strassen,
Wege, Wasser-, Abwasserleitungen, So-
laranlagen), welche einen körperlichen Zu-
sammenhang mit der bestehenden zonen-
widrigen Baute oder Anlage aufweisen,
dürfen nach Art. 24c RPG erneuert und im
Rahmen der massvollen Erweiterung be-
darfsgerecht ausgebaut, resp. sofern ob-
jektiv geboten auch geringfügig verlegt
werden. Aus Umweltschutzgründen kön-
nen neue Infrastrukturanlagen (z.B. Ab-
wasserleitungen) bewilligt werden. Mit
Ausnahme von zulässigen kurzen Weg-
oder Strassenverbindungen vom Gebäude
zur nahegelegenen Strasse sind neue
Strassen- oder Fahrwegbauten unzuläs-
sig. 

3.3  Teilweise Änderungen 
Die in Art. 24c Abs. 2 RPG vorgesehene
teilweise Änderung umfasst geringfügige
Zweckänderungen an BAB im Sinne des
bisherigen Art. 9d Abs. 3 KRG resp. der
entsprechenden bundesgerichtlichen Pra-
xis zu Art. 24 Abs. 2a RPG. Eine Zweckän-
derung ist unter dem Titel von Art. 24c
RPG dann grundsätzlich zulässig, wenn
damit nicht wesentlich neue Nutzungs-
möglichkeiten mit erheblich neuen Auswir -
kungen auf die Nutzungsordnung, Er-
schliessung und Umwelt geschaffen wer-
den. Unter Berücksichtigung dieser
Voraussetzungen gelten Nutzungsver-
schiebungen zwischen den bereits beste-
henden Hauptnutzungskategorien ("Woh-
nen", "Landwirtschaft", "Gewerbe") in der
Regel als teilweise Änderungen, wie dies
z.B. beim Umbau einer Schreinerei zu
einer Zimmerei, resp. bei der Umnutzung
eines Grenzwächterhauses zu Ferien-
wohnzwecken zutrifft. Der Wechsel zwi-
schen den Hauptnutzungskategorien, wie
etwa die Umwandlung eines landwirt-
schaftlichen Betriebes zu einem Gewerbe-
betrieb, gilt dagegen als eine mit Art. 24c
RPG nicht zu vereinbarende vollständige
Zweckänderung. 

3.4 Wiederaufbau
Der Wiederaufbau nach Abbruch war vor
Inkfrafftreten der RPG/RPV-Revision bei
BAB im Temporärsiedlungsgebiet nur bei
besonderen Verhältnissen (schlechte Bau-
substanz, unverhältnismässiger Erneuer-
ungsbedarf etc.) zulässig (Art. 9 KRVO).
Neu regelt der Bund abschliessend den
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30% BGF
(12 m2)

Abb. 3
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Wiederaufbau in Art. 42 Abs. 4 RPV. Da-
nach dürfen BAB nur dann wieder aufge-
baut werden, wenn sie im Zeitpunkt ihrer
Zerstörung oder des Abbruchs noch be-
stimmungsgemäss nutzbar waren und an
ihrer Nutzung ein ununterbrochenes Inter-
esse besteht. Beim Vorliegen objektiver
Gründe (z. B. Originalstandort in der Ge-
fahrenzone 1 oder Naturschutzzone) darf
der Standort der Ersatzbaute oder -anlage
von demjenigen der früheren Baute oder
Anlage geringfügig abweichen. Da die
Identität einer Ersatzbaute auch in räum-
licher Hinsicht zu wahren ist, bestimmt
sich die zulässige Distanz zwischen dem
alten und neuen Standort aufgrund der
konkreten Gegebenheiten. Nachdem das
Bundesgericht unter dem Titel von Art. 42
Abs. 4 RPV die Verschiebung einer Er-
satzbaute um 40 m als zulässig erachtet,
ein Abweichen von 260 m vom urprüng-
lichen Standort jedoch abgelehnt hat (BGE
127 I 209 mit Hinweisen), dürfte beim Vor-
liegen besonderer Verhältnisse eine Ver-
schiebung bis zu 100 m mit Art. 42 Abs. 4
RPV in der Regel gerade noch als verein-
bar betrachtet werden. 

3.5 Kombination von Wiederauf-
bau mit Zweckänderung und 
Erweiterung

Sofern die Identität der Baute oder Anlage
einschliesslich ihrer Umgebung im We-
sentlichen gewahrt bleibt und auch die
übrigen Voraussetzungen nach Art. 24c
RPG resp. Art. 42 RPV erfüllt sind, ist
grundsätzlich der Abbruch und Wiederauf-
bau mit einer massvollen Erweiterung und
einer teilweisen Änderung kombinierbar.  

4. "Wohnen bleibt Wohnen" 
Gemäss neuem Art. 24d Abs. 1 und 3
RPG resp. gestützt auf die darauf erlas-
sene regierungsrätliche Verordnung über
die Umnutzung landwirtschaftlicher Wohn-
bauten und schützenswerter Bauten und
Anlagen ausserhalb der Bauzonen vom
21. November 2000 (UVO) können unter
bestimmten Voraussetzungen in landwirt-
schaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Sub-
stanz erhalten sind, landwirtschaftsfremde
Wohnnutzungen zugelassen werden
("Wohnen bleibt Wohnen"). Eine Umnut-
zung kann nach Art. 24d Abs. 3 RPG u.a.
dann bewilligt werden, wenn die Baute für
landwirtschaftliche Zwecke nicht mehr be-
nötigt wird, die Umnutzung keine Ersatz-

baute zur Folge hat (lit. a), die äussere Er-
scheinung und Grundstruktur der Baute im
Wesentlichen unverändert bleiben (lit. b)
und die Erschliessung nur geringfügig er -
weitert wird resp. die anfallenden Infra-
strukturkosten auf den Eigentümer über-
wälzt werden (lit. c). 

In den Anwendungsbereich von Art. 24d
Abs. 1 und 3 RPG fallen einerseits land-
wirtschaftliche Wohnbauten, welche beim
Inkrafttreten der RPG-Revision noch zo-
nenkonform waren. Dazu zählen v.a. land-
wirtschaftliche Dauerwohnbauten, welche
Bestandteil eines landwirtschaftlichen Ge-
werbes bildeten (> 2100 Arbeitsstunden
pro Jahr; > 10.5 ha und 11 GVE), sowie
landwirtschaftliche Temporärwohnbauten
(> 2 - 3 ha Nutzfläche; > 8 - 10 km oder
30 Min. Fahrweg resp. - zeit von der näch-
sten Bauzone entfernt. Andererseits wird
diese Bestimmung hauptsächlich auch auf
Bauten und Anlagen angewendet, die

nach Inkrafttreten des RPG am 1. Januar
1980 als standortgebunden oder zonen-
konform bewilligt wurden. Schliesslich
können unter dem Titel "Wohnen bleibt
Wohnen" bestehende, zonenkonforme
oder standortgebundene Sennerei- und
Kochhütten resp. Stallkammern umgenutzt
werden, welche nach Inkrafttreten der
RPG- Revision funktionslos geworden
sind. 

Nach aktueller Praxis im Kanton Graubün-
den dürfen bei Dauerwohnbauten inner -
halb des Volumens der Wohnbaute ge-
ringfügige Erweiterungen vorgenommen
werden (z.B. Einbau von notwendigen
Nasszellen etc.). Zudem dürfen bei zu-
sammengebauten Wohn- und Ökonomie-
bauten der Übergangsbereich zwischen
Wohn- und Ökonomietrakt sowie das
Dachgeschoss umgenutzt werden und
innerhalb der bestehenden BGF in der
Regel eine zusätzliche Wohneinheit einge-
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Altes (kantonales) Recht
(Art. 9b - e KRG i.V.m. Art. 8 - 12 KRVO) 

Erneuerung

Geringfügige Zweckänderung 

Massvolle Erweiterung 

•  Unterscheidung zwischen Dauer- u.
Temporärwohnbauten (DWB und TWB)

•  Höchstmass im erweiterten Zustand:

- Mindesterweiterung um 12 m2 BGF 
im Innern

- 50% Erweiterung der BGF bei DWB 
sowie bei gewerblichen oder gastge-
werblichen BAB (max.150 m2)

- 25% Erweiterung der BGF bei TWB im 
Rahmen der Höchstmasse (max. 75 m2

resp. 50 m2)

•  Höchstens eine zusätzliche Wohneinheit 
im Rahmen der Höchstmasse

Wiederaufbau nach Abbruch 

- Nur bei besonderen Verhältnissen
- Geringe Standortverschiebung nur bei 

DWB, gewerblichen und gastgewerb-
lichen B.u.A

Geltendes (Bundes-) Recht 
(Art. 24c RPG i.V.m. Art. 41 f. RPV)

Erneuerung 

Keine Änderung

Teilweise Änderung 

Keine Änderung

Massvolle Erweiterung

•  Keine Unterscheidung zwischen DWB 
und TWB

•  Höchstmasse der Erweiterung:
- Kein Anspruch auf Mindesterweite-  

rung
- 30% Erweiterung der BGF und BNF 

(Erweiterungen innerhalb des bestehen-
den Gebäudevolumens werden nur zur 
Hälfte angerechnet)

- Erweiterungen der BGF und BNF inner-
halb oder ausserhalb des bestehenden 
Gebäudevolumens dürfen insgesamt 
nicht mehr als 100 m2 betragen

•  Zusätzliche Wohneinheiten grundsätz-
lich zulässig, sofern Erweiterung der 
BGF 100 m2 nicht übersteigt

Wiederaufbau nach Abbruch 

- Ohne besondere Verhältnisse
- Bei objektiven Gründen ist eine gering-

fügige Standortverschiebung bis zu 
100 m allgemein grundsätzlich zulässig

Wichtigste Unterschiede bei baulichen Massnahmen an 
zonenwidrigen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone 



baut werden. Räume für Wohnnebennut -
zungen (z.B. Fahrzeugabstellräume, Keh-
richträume etc.) sind bei Bedarf in erster
Linie im bestehenden Volumen der Wohn-
oder Ökonomiebauten (so etwa Garage in
die bestehende Remise, Holzschopf in be-
stehenden Stall) unterzubringen. 

Bei Temporärwohnbauten im Maiensäss-
gebiet oder in Ferienhausgegenden dürfen
innerhalb des Volumens der gesamten
Baute (d.h. des Wohn- und Ökonomietrak-
tes, falls zusammengebaut) ebenfalls ge-
ringfügige Erweiterungen vorgenommen
werden, wie z.B. für den Einbau von not -
wendigen Nasszellen. Anbauten für Toilet -
ten und Holzschöpfe sind dann zulässig,
sofern keine Einbaumöglichkeit besteht.
Bei Sennereien, Stallkammern und Koch-
hütten ist lediglich eine Erweiterung inner-
halb der Wohnnutzungsfläche und in den
bestehenden Keller möglich. 

5. Umnutzung schützenswerter 
Bauten und Anlagen 

Gestützt auf Art. 24d Abs. 2 und 3 RPG
resp. auf die UVO ist es unter Beachtung
der bereits erwähnten Voraussetzungen
von Art. 24d Abs. 3 RPG zulässig, die voll-
ständige Zweckänderung von als schüt-
zenswert anerkannten Bauten und Anla-
gen zuzulassen. Die Umnutzung der be-
treffenden Bauten setzt allerdings voraus,
dass diese von der zuständigen Behörde
unter Schutz gestellt worden sind und ihre
dauernde Erhaltung nicht anders sicherge-
stellt werden kann (Art. 24d Abs. 2 lit. a
und b RPG). Die Unterschutzstellung kann
gestützt auf die kantonale Verordnung
über den Natur- und Heimatschutz durch
Einzelverfügung der Regierung oder auf
dem Wege der Unterschutzstellung der
betreffenden Baute oder Anlage durch die
Gemeinden im Rahmen der von der Re-
gierung zu genehmigenden Ortsplanung
erfolgen. In den Erläuterungen zur UVO
hat die Regierung festgehalten, dass eine
vollständige Zweckänderung i. S. von Art.
24d Abs. 2 RPG sich auf solche Bauten zu
beschränken hat, die aufgrund ihres Ei-

genwertes schützenswert sind. Die
Schutzbestimmung von Art. 24d Abs. 2
RPG ist somit schwergewichtig auf die Er -
haltung von einzigartigen Einzelobjekten
zugeschnitten, die u.a. wegen ihres Bauty-
pus, ihres Seltenheitswertes, ihrer Ge-
schichte oder tradierten Nutzung aus an-
erkannter denkmalpflegerischer Sicht be-
sonders wertvoll sind, wie dies auf das
hier abgebildete Maiensäss aus dem 
18. Jh. (Abb. 6) zutreffen könnte, welches
bereits vor Inkrafttreten der RPG/RPV-Re-
vision zu einem Museum umgebaut wur-
de. Herkömmliche Stallbauten, welche in
tausendfacher Ausführung vorkommen
und daher die vorgenannten Kriterien nicht
erfüllen, können folglich nicht unter dem
Titel von Art. 24d Abs. 2 u. 3 RPG umge-
nutzt resp. umgebaut werden. 

6. Zweckänderungen ohne
bauliche Massnahmen

Nach dem neuen Art. 24a RPG können im
sog. “BAB-Verfahren” bestehende Bauten
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen zu
beliebigen Zwecken umgenutzt werden,
sofern die Zweckänderung nicht mit bau-
bewilligungspflichtigen Massnahmen ver-
bunden ist und dadurch keine neuen Aus-
wirkungen auf Raum, Erschliessung und
Umwelt entstehen. Die Ausnahmebewilli-
gung ist unter dem Vorbehalt zu erteilen,
dass bei veränderten Verhältnisssen von
Amtes wegen neu verfügt wird (Art. 24a
Abs. 2 RPG). Dies deutet auf einen ledig-
lich provisorischen Charakter der Bewilli-
gung hin. Im Rahmen von Art. 24a RPG
können z.B. nicht mehr zum ursprüng-
lichen Zweck benutzte und unter Spezial-
recht bewilligte Militärbauten oder Bahn-
hofwohngebäude zu zivilen Zwecken, wie
etwa zu einem Werkhoflager oder zu einer
Ferienwohnung, umgenutzt werden.

7. Landschaftsprägend 
geschützte Bauten

Wertvolle Gebäude, deren Zerfall für die
sie umgebende Kulturlandschaft einen
Verlust bedeuten würde, können nach
Richtplangrundsätzen im Rahmen der Nut -
zungsplanung gestützt auf Art. 39 Abs. 2
RPV als landschaftsprägend geschützte
Bauten anerkannt und unter bestimmten
Voraussetzungen (Art. 39 Abs. 3 RPV) im
BAB-Verfahren  vollständig umgenutzt
werden. Zu den betreffenden Grundsatz-
kriterien im Auflageentwurf des kantonales
Richtplanes (RIP GR 2000) gehört u.a.,

dass lediglich solche Bauten im Temporär-
siedlungsbereich nach Art. 39 Abs. 2 RPV
umgenutzt werden können, welche bereits
traditionellerweise über eine Wohn- und
Übernachtungsmöglichkeit verfügen. 

8. Keine Umnutzung reiner land-
wirtschaftlicher Ökonomiebau-
ten zu Wohnzwecken

Am Grundsatz, dass reine landw. Ökono-
miebauten nicht zu Wohnzwecken umge-
baut resp. umgenutzt werden können, hat
das neue Recht - entgegen weit verbreite-
ter Ansichten und Erwartungen - nichts ge-
ändert. Vorbehalten bleiben solche Umnut -
zungen in Erhaltungszonen. Da die bishe-
rigen bundesrechtlichen Vorschriften zu
den Erhaltungszonen unverändert ins
neue Recht übernommen wurden, hat sich
an der geltenden Praxis zur Ausscheidung
von Erhaltungszonen nichts geändert. 
Erhaltungszonen werden auch gestützt auf
den RIP GR 2000 nur für Baugruppen mit
in der Regel wenigstens fünf Bauten und
mindestens einem Gebäude mit vorbe-
standener Wohnnutzung bezeichnet. So-
fern es sich um eine Baugruppe mit Bau-
ten von hervorragender Qualität handelt,
welche ein geschlossenes Erscheinungs-
bild vermitteln, können ausnahmsweise
auch Gruppen mit vier Bauten oder ohne
vorbestandene Wohnnutzung einer Erhal -
tungszone zugewiesen werden. 

9. Weiteres Vorgehen 
Zur raschen und rechtsgleichen Umset-
zung der RPG-Revision wurden verwal-
tungsinterne Vollzugshilfen erarbeitet. Ge-
stützt darauf soll v.a. den für den Vollzug
verantwortlichen Gemeinden und Regio-
nen voraussichtlich im Frühjahr 2002 ein
aktueller, praxisnaher Leitfaden für die
BAB-Praxis zur Verfügung gestellt werden,
welcher zugleich auch das vom Departe-
ment des Innern und der Volkswirtschaft
herausgegebene "Handbuch Bauten
ausserhalb der Bauzonen" aus dem Jahre
1988 ablöst. Um die neue BAB-Praxis
auch den potentiellen Bauherrschaften be-
nutzerorientiert näherzubringen, ist zudem
ein entsprechender Internetauftritt vorge-
sehen. Da die revidierte Raumplanungs-
gesetzgebung zahlreiche unbestimmte
Rechtsbegriffe enthält, dürfte der Vollzug
massgeblich durch die Gerichtspraxis be-
einflusst werden, weshalb wir Sie darüber
mit dem Info ARP gerne weiterhin auf dem
Laufenden halten.
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Erste Erfahrungen im Vollzug des
geänderten Bundesgesetzes über
die Raumplanung (RPG) und der
Raumplanungsverordnung (RPV)
vom 28. Juni 2000 aus Sicht der
Gemeinde Vaz/Obervaz
Walter Strässler, Gemeindeingenieur
Vaz/Obervaz

Die revidierten raumplanerischen Vorga-
ben des Bundes eröffnen den Landwirten
neue Möglichkeiten in den Landwirt-
schaftszonen Bauten und Anlagen zu nut-
zen oder zu erstellen. Diese Möglichkei-
ten dürften im Gebirgskanton Graubün-
den weit weniger grosse Auswirkungen
haben, als in den ländlichen Gebieten
des Mittellandes und der voralpinen
Zonen. Die topografischen Gegebenhei-
ten und die Siedlungsstrukturverhältnisse
werden es oft wohl kaum zulassen, dass
z.B. nicht landwirtschaftliches Nebenge-
werbe ausserhalb der Bauzonen sinnvoll
betrieben werden kann.

Neben der Lockerung im Bereiche der
bäuerlichen Nutzung unseres Bodens
sind die Art. 24c "bestehende zonenwid-
rige Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzonen" und Art. 24d "kantonalrechtli-
che Ausnahmen für Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen" von zentraler
Bedeutung. Durch den strukturellen Wan-
del in der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung werden in Zukunft eine Grosszahl
der landwirtschaftlichen Wohnbauten wie
Maiensässe etc. nicht mehr für die Be-
wirtschaftung des Bodens benötigt. Da
sie in ihrem Bestand grundsätzlich ge-
schützt sind, können solche Gebäude mit
Bewilligung der zuständigen Behörden für
Ferienaufenthalte genutzt werden. Neben
der Umnutzung ist auch eine teilweise
Änderung sowie eine massvolle Erweite-
rung zulässig. Vor allem Gemeinden mit
einer Vielzahl solcher Bauten werden in
Zukunft wachsam sein müssen. Infra-
strukturelle Forderungen wie etwa Park-
plätze, Abwasserentsorgungsmöglichkei-
ten etc. können nicht nur finanzielle Aus -
wirkungen zeigen, sondern auch das
Landschaftsbild beeinträchtigen. Wenn
diese Probleme aber rechtzeitig erkannt
und entsprechende Massnahmen in die

Wege geleitet werden, erleichtern die
neuen gesetzlichen Grundlagen oftmals
die Entscheide der örtlichen Baubehör -
den. Altrechtlich erstellte Bauten ausser-
halb den Bauzonen in der Nähe von
Siedlungsräumen konnten bis anhin
kaum erweitert werden, galt doch nach
alter Praxis ein Höchstmass von 75 m²
BGF. Ferienhäuser und Ferienvillen konn-
ten nicht verändert werden, auch wenn
keine Auswirkungen auf die räumlichen
Verhältnisse zu befürchten waren. Die
neue Regelung bringt für Eigentümer sol -
cher Liegenschaften erhebliche Vorteile.
Es zeigt sich in der Praxis, dass eine Er-
weiterung von einem Drittel, max. 100
m², recht grosszügig bemessen ist. Es
kann sogar dazu führen, dass Liegen -
schaftseigentümer ausserhalb der Bau-
zone besser gestellt sind, als die Eigentü-
mer von Liegenschaften innerhalb der
Bauzone. So konnte kürzlich ein Eigentü -
mer seine ca. 300 m² grosse Ferienvilla
auf einem Grundstück von ca. 1'500 m²
um ca. 100 m² erweitern, während für ein
Eigentümer von einem Wohnhaus mit ca.
300 m² BGF in der Bauzone mit der glei -
chen Grundstückfläche, aber einer AZ-
Bestimmung von 0.2, keine Erweiterungs -
möglichkeiten mehr bestehen.

Trotz dieser nicht über alles befriedigenden
Feststellung bin ich überzeugt, dass die re-
vidierten Grundlagen des Bundes die Ar-
beit der kommunalen Bewilligungsbehör-
den erleichtern. 

Öffentliche Planauflage und Ver-
nehmlassung zum Richtplanent-
wurf durchgeführt

Bis Ende August dauerte die Vernehmlas-
sung zum Richtplanentwurf. Viele Private,
Organisationen und Verbände sowie die
Gemeinden und Regionen haben die Ge-
legenheit wahrgenommen, sich zum Richt-
planentwurf zu äussern.

Informationsveranstaltungen und
Sprechstunden wurden benützt
Während der Auflage wurden in Zusam-
menarbeit mit den Regionen rund 60 Ver -
anstaltungen durchgeführt. Die Veranstal -
tungen wurden mit zunehmender Dauer
der Planauflage intensiver benutzt. Diese
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die Diskus-
sion des Richtplans. 

Der Internet-Auftritt hatte Kinder-
krankheiten.
Die Planauflage wurde durch den Internet-
Auftritt unterstützt. Dabei kam eine neue
Technologie zum Einsatz, die datenbank-
gestützt die Planinformation mit dem
Richtplantext verknüpft. Dies führte auch
zu "Kinderkrankheiten", die aber in der
Zwischenzeit behoben werden konnten. 

Breites Feld an Einwändungen
Von Seiten Privater und Umweltorganisa-
tionen wurde der Richtplanentwurf mehr-
heitlich als zu wirtschaftslastig beurteilt.
Insbesondere die Erweiterung von Intensi -
verholungsgebieten und die Freihaltung
von Potenzialen zur Wasserkraftnutzung
gaben zu Bemerkungen Anlass. Gemein-
den und Regionen dagegen beurteilten
den Richt- planentwurf als eher zu schutz-
lastig. Insbesondere der Naturschutz, die
schützenswerten Orte, die Erweiterung der
Bauzonen sowie die überkommunale Ver -
kehrserschliessung wurden thematisiert.

Wie weiter?
Nachdem die Vorprüfung des Bundes und
die Stellungnahmen der Nachbarn einge-
gangen sind, werden die Einwändungen in
Zusammenarbeit mit den Regionalpla-
nungsorganisationen analysiert und die
Bereinigung des Richtplanentwurfes in An-
griff genommen. 

10 InfoARP 3/01

Vaz / Obervaz

Raumordung
aktuell

Aus Regionen
und Gemeinden

Kanton



Januar 2002

14.-17.1.2002: Kursmodul NDK / NDS:
Raumplanung 
Veranstaltungsort: ETH-Hönggerberg,
Zürich 
Organisation: ORL-Institut ETH Zürich

18.1.2002: Kursmodul NDK / NDS: 
Verkehrsplanung
Veranstaltungsort: ETH-Hönggerberg, 
Zürich
Organisation: ORL-Institut ETH Zürich

24.1.2002: Ortsplanung und Identität: 
Der raumplanerische Beitrag zur Aufwer-
tung der Standortgunst einer Gemeinde
Veranstaltungsort: Uster (Stadthofsaal)
Organisation: Schweizerische Vereinigung
für Landesplanung VLP

Februar 2002

15.2./22.2./1.3./15.3.2002: Weiterbildungs-
tage "Aktuelle Fragen der Raumplanung"
(4Tage)Veranstaltungsort: Hochschule
Rapperswil HSR 
Organisation: Hochschule Rapperswil
HSR, 8640 Rapperswil

März 2002

11.3.2002: Kursmodul NDK / NDS: Ver-
kehrsplanung
Veranstaltungsort: ETH-Hönggerberg, 
Zürich
Organisation: ORL-Institut ETH Zürich

12.3.2002: Kursmodul NDK / NDS: Räum-
liche Ökonomie
Veranstaltungsort: ETH-Hönggerberg, 
Zürich
Organisation: ORL-Institut ETH Zürich

19.-21.3.2002: GIS / SIT 2002 - GIS
macht mobil
Veranstaltungsort: ETH Zürich
Organisation: Schweizerische Organisa-
tion für Geo-Information (SOGI)

InfoARP

Die nächste Ausgabe des InfoARP
erscheint voraussichtlich im März 2002

Zonenkonformität von Ställen
und Wohnraum für die abtre-
tende Generation

A.A., welche ein landwirtschaftliches Ge-
werbe mit 24 ha Betriebsfläche und 25
Grossvieheinheiten (GVE) führen, beab-
sichtigen in der Landwirtschaftszone der
Gemeinde Klosters eine landwirtschaftli-
che Siedlung mit Wohnhaus und Stall zu
errichten. Die Gemeinde wies eine dage-
gen eingereichte Einsprache von B und C
ab und bewilligte das Bauvorhaben. Dage-
gen rekurrierten die Einsprecher beim Ver-
waltungsgericht, welches die Bewilligung
der Gemeinde aufhob. Gegen diesen Ent-
scheid erhoben die Baugesuchsteller Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht, welches diese teilweise
guthiess, den Entscheid des Verwaltungs-
gerichtes aufhob und die Sache an das
Verwaltungsgericht zu neuer Entscheidung
zurückwies:

1. Zonenkonform sind nur Gebäude, die in
ihrer konkreten Ausgestaltung für eine
zweckmässige landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung am vorgesehenen Standort ob-
jektiv notwendig und nicht überdimensio-
niert sind. Das geplante, betrieblich not -
wendige Stallgebäude, zu einem durch
einen Meisterlandwirten geführten, exi-
stenzfähigen und zukunftsgeprägten Land-
wirtschaftsbetrieb erweist sich als zonen-
konform (E. 5).

2. Wohnraum für die abtretende Genera-
tion (Altenteil) ist nur zulässig, sofern es
sich um Personen handelt, die ein Leben
lang in der Landwirtschaft arbeiteten. Da
es sich bei den Eltern der Beschwerdefüh-
rerin nicht um Land wirte handelt, welche
ein Leben lang in der Landwirtschaft tätig
waren und die betriebliche Notwendigkeit
ihrer Mithilfe auf dem Hof nicht ausgewie-
sen ist, besteht kein Anspruch auf einen
Altenteil. Ein solcher lässt sich auch nicht
mit Blick auf die Hofübergabe von den Be-
schwerdeführern an die nächste Genera-
tion rechtfertigen, weil die Betriebsüber-
gabe (Betriebsführer hat knapp 40 Jahre)
bei normalem Gang der Dinge frühestens
in 20 Jahren zu erwarten ist. Zudem sind
die Kinder der Beschwerdeführer erst 6,
11 und 13 Jahre alt, so dass jede Pro-
gnose über eine Betriebsübernahme als
weit verfrüht erscheint. Solange ungewiss
ist, ob der Altenteil benötigt wird, darf die-
ser nicht errichtet werden (E. 6).
(Bundesgerichtsentscheid 1A.130/2000,
vom 16. November 2000).

• Bundesamt für Raumentwicklung
(2000/01): Neues Rauplanungsrecht,
Erläuterungen zur Raumplanungsver-
ordnung und Empfehlungen für den
Vollzug, Bern.
Der Sammelordner enthält folgende
auch auf der Internetseite www.raum-
entwicklung.admin.ch abrufbare 

Publikationen:
I.  Erläuterungen zur Raumplanungs-

verordnung
II. Ausscheidung von Zonen nach Art. 

16a Abs. 3 RPG in Verbindung mit  
Art. 38 RPV - Leitgerüst Interessen-
abwägung

III. Kriterien für die Festlegung der  
Schutzwürdigkeit von Bauten und 
Anlagen nach Art. 24d Abs.2 und 
RPG sowie Art. 39 Abs. 2 und 3 
RPV

IV. Deckungsbeitrags- und Trockensub-
tanzkriterium nach Art. 36 RPV

V.  Bewilligungen nach Art. 24c RPG: 
Änderungen an zonenwidrig gewor-
denen Bauten und Anlagen.

• Peter Karlen, Die Ausnahmebewilli-
gung nach Art. 24-24d RPG, in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats-
und Verwaltungsrecht (ZBl) 102 (2001),
S. 291 ff..

• Marcel Bolz, Zonenkonforme Bauten
in der Landwirtschaftszone, in: ZBl
102 (2001), S. 281 ff..

• Schweizerische Vereinigung für Lan-
desplanung (VLP); F. Meyer Stauffer/
R. Muggli, Revision des Raumpla-
nungsgesetzes und der Raumpla-
nungsverordnung: Begriffe zum
Bauen ausserhalb der Bauzone, in:
Raum & Umwelt, Bern 2000, S. 41 ff..

• VLP: Kurzkommentar zum Entwurf für
eine Änderung des Raumplanungsge-
setzes vom 20. März 1998, in: Raum &
Umwelt, Bern 1999, 
S. 56 ff..

• W. Haller / P. Karlen, Raumplanungs-,
Bau- und Umweltrecht, Band I:
Grundlagen, Raumplanungsrecht,
Baurecht, 3. neubearbeitete Auflage,
Zürich 1999, S. 193 ff..

• U. Zimmerli, Bauen ausserhalb von
Bauzonen, Anmerkungen zur Revi-
sion des Raumplanungsgesetzes, in:
Baurecht 4/1997, S. 107 ff..
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Lessico della pianifica-
zione territoriale 
L'associazione svizzera
per la pianificazione nazio-
nale VLP-ASPAN (www.
vlp-aspan.ch) ha tradotto i
"Begriffe zur Raumpla-

nung". Si tratta di una pubblicazione che
condensa in forma ben leggibile il sapere
e la "coscienza" pianificatoria degli sviz-
zeri. L'editrice si è prefissa di "mettere a
disposizione un glossario accessibile ad
ogni persona interessata, un glossario ca-
pace di fornire una risposta rapida e com-
prensibile ai possibili interrogativi, senza il
peso di eccessivi dettagli" ed ha raggiunto
il suo obietto. Le voci sono ben scelte. I
testi hanno un taglio da manuale: prima
una breve definizione, più didattica che
scientifica, poi obiettivi, principi e metodi
d'applicazione che giustificano i concetti.
Viene convenientemente spiegato il senso
di strumenti e metodi pianificatori così
come la maniera ed il contesto in cui essi
tornano utili. Nessuna voce occupa più di
una pagina. Con ciò il lessico è molto pra-

tico: sembra davvero destinato ad essere
presente alle sedute delle commissioni.

In Deutscher Sprache ist diese Schrift “Be-
griffe zur Raumplanung” bereits 1996 er-
schienen. 
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Urs Mugwyler, geboren
1967 und aufgewachsen in
Chur, hat am 1. Oktober
2001 beim Amt für Raum-
planung die Stelle als
Kreisplaner angetreten. Er
absolvierte ein Architektur-

studium am TWI in Winterthur und an der
HTA in Chur. Es folgten mehrere Sprach-
aufenthalte in den USA und Mexico. Wäh-
rend des Studiums entstehen Arbeiten in
Bezug auf den Städtebau und dessen
Auswirkungen auf Umwelt und Gesell-
schaft. Er diplomierte zum Thema "Sport-
anlagen im urbanen Umfeld".
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